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Wochenblatt  
der Marktgemeinde 
WiggensbachEinfach. Werbung.

Gemeindeamtliche Bekanntmachungen

Sitzung des Marktgemeinderates
Am Montag, 13. Oktober 2025, findet um 19.00 Uhr im »Kapitel«-
Saal, Marktplatz 5 eine öffentliche Sitzung des Marktgemeinde-
rates mit folgender Tagesordnung statt:
1.	 Beschlussfassung über die Genehmigung der Niederschrift 
	 der Sitzung am 15. September 2025.
2.	 Beratung und Beschlussfassung über die Verbesserung 
	 der Trinkwasserversorgung im Gemeindegebiet – 
	 Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Trinkwasser-
	 versorgungsanlage in Richtung Nordwesten.
3.	 Verschiedenes, Bekanntgaben und Anfragen.
Zum öffentlichen Teil ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Vollsperrung des Geh- und Radweges  
zwischen Ermengerst und Ahegg
Der Geh- und Radweg zwischen Ermengerst und Ahegg wird 
voraussichtlich ab Montag, 13. Oktober, für ca. sechs Wochen 
voll gesperrt. Die Firma Kutter asphaltiert den bestehenden 
Bahndamm. Maßnahmenträger ist der »Zweckverband Erho-
lungsgebiete Kempten und Oberallgäu«. Der Fahrradverkehr 
wird während dieser Zeit über die Kreisstraße bzw. Staatsstraße 
umgeleitet. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um 
Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

Papiersammlung der Kirchenverwaltung. Am Samstag,  
11.  Oktober, findet ab 8.00 Uhr wieder die Papiersammlung der 
Kirchenverwaltung statt. Gesammelt wird Altpapier aller Art, 
entweder verschnürt, in Pappschachteln oder Säcken, wenn es 
gut sichtbar am Straßenrand bereitgestellt ist. Der Erlös kommt 
kirchlichen und sozialen Zwecken zugute. Nützen Sie die  
Gelegenheit und sparen Sie sich den Weg zum Wertstoffhof !

Nächster Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung
Am Montag, 13. Oktober, findet in der Zeit von 16.00 bis 18.00 
Uhr im Rathaus der Marktgemeinde Wiggensbach, 1. Stock, 
Trauungszimmer, der nächste Sprechtag der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund statt. Manfred Epple, Versichertenbe-
rater der Deutschen Rentenversicherung Bund, erteilt Ihnen 
Auskünfte zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Er 
führt Kontenklärungen mit Ihnen durch; Sie können Renten-
anträge bei ihm aufnehmen lassen. Ferner können Sie Formu-
lare und Informationsbroschüren der Deutschen Rentenver- 
sicherung über ihn anfordern. Dieser Service ist für Sie selbst-
verständlich kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung ist 
unbedingt erforderlich! Bitte beachten Sie, dass kurzfristige 
Termine in der Regel nicht möglich sind. 
Melden Sie sich also rechtzeitig an: Telefon 08370/325482  
(Bitte nutzen Sie den Anrufbeantworter). Terminanfragen unter 
Angabe Ihres Anliegens auch per E-Mail: Beratung-Renten-
versicherung@e-mail.de möglich. Oder Kontaktaufnahme per 
WhatsApp/Signal/Telegram unter Mobilfunknummer 015561/ 
073542. Hilfreich ist in jedem Fall die Angabe Ihrer Rentenver-
sicherungsnummer. Die nächsten Sprechtage sind jeweils 
Montag: 10. November und 8. Dezember.

Leerung der »Blauen Tonne«. Die nächste Leerung der  
Papiertonne ist am Dienstag, 14. Oktober. Die Leerung erfolgt 
alle vier Wochen.

Problemmüllsammlung. Am Donnerstag, 30. Oktober, führt 
der ZAK wieder eine Problemmüllsammlung durch. 
Ermengerst am Feuerwehrhaus: 	 Von 10.15 bis 11.00 Uhr
Wiggensbach am Wertstoffhof: 	 Von 12.00 bis 13.30 Uhr
Was wird angenommen? Säuren, Chemikalien, Medikamente, 
Farben und Lacke, Pflanzenschutzmittel, Batterien, Insekten-
spray, Imprägniermittel, Lösungsmittel, Verdünner, usw. 
Das alles kann kostenlos bei der Problemmüllsammlung abge-
geben werden!
Was wird nicht angenommen? Problemabfälle u. Sondermüll 
von Gewerbebetrieben, Altöl, Altreifen, Munition, Tierkadaver,  
Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Restmüll u. Wertstoffe.

Auf Gehwege und Straßen ragende Bepflanzungen 
zurückschneiden! Vor Einbruch des nächsten Winters möch-
ten wir darauf aufmerksam machen, dass Bäume und Sträucher 
zurückgeschnitten werden müssen, um die Arbeiten beim Win-
terdienst zu erleichtern. Besonders problematisch ist es entlang 
von Straßen und Gehwegen. Die Anpflanzungen in der Nähe 
öffentlicher Wege und Straßen müssen so ausgelichtet werden, 
dass sie nicht in den Gehweg hineinragen bzw. über Geh- und 
Radwegen ein Mindestlichtraum von 2,50 m bzw. über Fahr-
bahnen von 4,50 m freigehalten wird. Dies gilt auch für Feld-
wege, damit die landwirtschaftlichen Fahrzeuge ohne Behin-
derung verkehren können. Daneben dürfen Verkehrszeichen 
nicht verdeckt werden. Die Anpflanzungen sind so zurück- 
zuschneiden, dass ein Verkehrszeichen von den Verkehrsteil-
nehmern stets rechtzeitig wahrgenommen werden kann. 

Aufstellung der Schneewände 
Der gemeindliche Bauhof wird ab Montag, 27. Oktober, an den 
bekannten Stellen im Gemeindegebiet Schneewände aufstel-
len, um für den Winter rechtzeitig gerüstet zu sein. Alle Grund-
stückseigentümer werden gebeten, Zäune an erfahrungsgemäß 
extremen Stellen für den im Winter notwendigen Einsatz der 
Schneefräse und der Räumgeräte völlig zu entfernen oder mit 
farbigen Stangen gut sichtbar und ausreichend hoch abzu- 
stecken. Dies gilt auch für Heckeneinfriedungen von Grund-
stücken. Die Gemeindeverwaltung übernimmt ansonsten keine 
Haftung.



Schneezeichen im Außenbereich
Bei über 53 Kilometer Gemeindestraßen ist es nicht möglich, 
dass vom gemeindlichen Bauhof alle notwendigen Schneezei-
chen gesetzt werden. Insbesondere im Außenbereich sind wir 
auf die Mithilfe der Anlieger angewiesen. Wir bitten deshalb 
dringend, falls noch nicht geschehen, bei den Wegen zu den 
einzelnen Weilern Schneezeichen aufzustellen und diese falls 
notwendig auch regelmäßig zu kontrollieren. Beachten Sie bitte, 
dass der Abstand von der Teerkante zum Schneezeichen ca.  
40 bis 50 cm beträgt und die Schneezeichen ca. 2 m hoch sind. 
Bedenken Sie, dass der Schneepflugfahrer bei Wind und Wetter 
ohne eine ausreichende »Ausschilderung« keine Chance hat 
rechtzeitig zu räumen, bzw. sind Schäden in angrenzenden 
Banketten und Feldbereichen unausweichlich.

Krisendienste Bayern  –  Hilfe bei psychischen Krisen
Bei den Krisendiensten Bayern erhalten Sie qualifizierte Hilfe bei 
psychischen Krisen jeder Art durch Fachkräfte aus Psychologie, 
Psychiatrie und Sozialpädagogik. Wir hören zu, klären mit Ihnen 
gemeinsam die Situation und zeigen Wege aus der Krise auf. 
Rufen Sie uns an, wenn Sie nicht mehr weiterwissen – je früher, 
desto besser!
Wir sind für Sie da: Telefonische Soforthilfe; kostenfrei; Rund-
um-die-Uhr; Support in over 120 languages; anonym.
Weitere Infos finden Sie unter: www.krisendienste.bayern 

Fundamt: Einzelner Kopfhörer (Fundort: Nähe Panoramarena,  
TSV Fest) wurde abgegeben.

Tipp zum Thema Wasserverbrauch
Um unangenehme Überraschungen bei der Verbrauchsgebüh-
renabrechnung zu vermeiden, möchten wir Sie in Ihrem eigenen 
Interesse dazu anhalten, das heißt am besten monatlich, Ihren 
Hauptwasserzähler im Keller selbst abzulesen und den Wasser-
verbrauch zu kontrollieren. Wenn keine Abnahme von Wasser 
durch Spülmaschine, Waschmaschine, Toilettenspülung oder 
sonstigen Entnahmestellen vorliegt, muss das Zählwerk still-
stehen. Die häufigste Ursache für Wasserverlustmengen sind 
Undichtigkeiten an WC-Spülkästen und den Überdruckventilen 
für die Warmwasseraufbereitung. Regelmäßige Kontrolle hilft 
Geld und Ressourcen sparen. Beim Vergleich der monatlichen 
Ablesestände können Sie Unregelmäßigkeiten schnell erkennen 
und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.
Wir verweisen hierzu auf unsere Wasserabgabe- und Entwäs-
serungssatzung mit den jeweiligen Beitrags- und Gebühren-
satzungen, wonach entstandene 
Schäden und Verluste nach der 
Zählereinrichtung der jeweilige 
Grundstückseigentümer zu tragen hat.

Ende der gemeindeamtlichen Bekanntmachungen.
Verantwortlich für den gemeindeamtlichen Teil:

Thomas Eigstler, 1. Bürgermeister des Marktes Wiggensbach 
Marktplatz 3, Wiggensbach

Sie finden uns auch unter: www.wiggensbach.de
www.instagram.com/markt_wiggensbach/
www.facebook.com/Markt.Wiggensbach

Bürgermeister


